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Qualität – eine Frage der
Wahrnehmung
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch-Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Fragt man Rechtsanwälte, worauf ihr Erfolg am Rechtsdienst-
leistungsmarkt basiert, erhält man zumeist die stereotype
Antwort: auf „Qualität“. Diese Selbstwahrnehmung kann eine
Selbsttäuschung sein, weil sie zu undifferenziert ist, wie die
Autoren zeigen.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass auch Kanzleien, die
höchste Bearbeitungsqualität liefern, aus Gründen Mandan-
ten verlieren können, die sie selbst nicht zu verantworten ha-
ben oder beeinflussen können. Firmenfusionen etwa,
Führungs- oder Generationswechsel in Unternehmen, strate-
gische Neuorientierungen oder Verlagerungen von Unter-
nehmen im Zuge der Globalisierung oder auch nur Ände-
rungen im geltenden Recht können einen erheblichen
negativen Einfluss auf den Kanzleierfolg haben. Die Maxime
„Wir liefern Qualität!“ reicht also nicht aus, um den eigenen
Kanzleierfolg zu sichern.

Zudem stellt sich die Frage, aus wessen Sicht Qualität be-
stimmt wird. Ist es die fachliche Sicht der Anwälte selbst, die
zum Qualitätsmaßstab erhoben wird, ist es der Respekt, den
gegnerische Anwälte bekunden, liegt der Qualitätsprüfung
ein nachprüfbarer fachlicher Maßstab zu Grunde oder aber
wird über Qualität auf gänzlich anderer Ebene gesprochen,
der Ebene der wahrgenommenen Qualität durch Mandanten.
Schon bei der Frage nach der fachlichen Qualität wird deut-
lich, dass eine echte Qualitätsprüfung anwaltlicher Dienst-
leistungen in vielen Fällen niemals erfolgt. So muss sich die
Qualität von Verträgen oftmals nicht bewähren, weil Risiken,
gegen die sie schützen sollen, ausbleiben. Zwar ist denkbar,
dass das Ausbleiben von Risiken eine Folge von Verträgen
und ihrer impliziten Wirkung ist; allerdings ist eine solche
Folge nicht zwingend.

Auch die Feststellung von Qualität im forensischen Be-
reich ist keineswegs eindeutig. Prozesserfolge können viele
Ursachen haben, Misserfolge ebenso. Die Zurechnung dieser
Erfolge oder Misserfolge zur Qualität der Arbeit eines An-
walts ist schwierig, im Einzelfall sogar unmöglich. Jeder An-
walt hat erlebt, dass ein relativer Misserfolg angesichts vor-
handener Risiken im Nachhinein als Erfolg gewertet werden
muss, auch wenn dies Mandanten, die Laienstatus besitzen,
nicht immer einleuchtet.

Die Mandantensicht: Qualität der Betreuung
Damit wird deutlich, dass Qualität von der Perspektive des-
sen abhängig ist, der sie bewertet. Aus Sicht der Mandanten
kommen hierbei vielfältige Aspekte ins Spiel. Verfügen Sie
über keinerlei Rechtskenntnisse, rücken Aspekte von Quali-
tät in den Vordergrund, die mit der Sache selbst und ihrem
rechtlichen Kern nicht unbedingt etwas zu tun haben
müssen. Mandanten schätzen als Laien ihre Anwälte dahin-
gehend ein, ob sie kompetent, zuverlässig, integer und in ih-
rem Verhalten konsistent wirken. Diese Urteile sind davon

abhängig, wie Anwälte gegenüber ihren Mandanten auftre-
ten, wie sie mit ihnen kommunizieren. Qualitätswahrneh-
mung ist also auch eine Kommunikationswirkung.

Damit ist ein weites Spektrum der Signale angesprochen,
die Kanzleien senden. In erster Linie geht es um die Kom-
munikation aller handelnden Personen, das nicht anwalt-
liche Personal eingeschlossen. Es geht um die Gestaltung
einzelner Abläufe, darum, dass Mandanten auf Signale rea-
gieren können, die den Anwälten selbst eher unwichtig sind,
weil sie aus deren Sicht „mit der Sache selbst“ nichts zu tun
haben: die Freundlichkeit des Personals in Anwaltskanzleien,
seine Dienstleistungsorientierung in dem Sinne, dass es sich
bemüht, Probleme der Mandanten zu lösen, soweit dies in
seinen Einflussbereich fällt, kurzum die laufende Betreuung
von Mandanten während eines Mandats.

Dies öffnet den Blick für eine Schlüsselkategorie der Qua-
litätsbewertung durch Mandanten. Eine Vielzahl von Unter-
suchungen zeigt, dass Kanzleien dann als wenig qualitätsvoll
angesehen werden, wenn Mandanten das Gefühl haben, nicht
ausreichend informiert oder sogar vernachlässigt zu werden.
Positiv betrachtet heißt dies, dass ein hoher Grad von „respon-
siveness“, also intensive Kommunikation mit den Mandanten
und das Bemühen, sie jederzeit auf dem Laufenden zu halten,
einen zentralen Erfolgsfaktor jeder Anwaltskanzlei markiert.
Fühlen sich Mandanten schlecht informiert, fühlen sich
Stammkunden, was nicht selten vorkommt, schleichend ver-
nachlässigt, zieht dies schlechte Qualitätsurteile der Mandan-
ten bis hin zum Wechsel des Anwalts nach sich.

Dies wirft die Frage auf, wie man Misserfolg im Sinne
unzureichender Betreuungsqualität während laufender Man-
date vermeiden kann. Entscheidend ist in diesem Zusam-
menhang die Implementierung einer Qualitätskultur, die je-
des Detail der Wertschöpfungskette anwaltlicher Leistungen
ins Visier nimmt. Betreuungsqualität schließt alle Abläufe
innerhalb von Anwaltskanzleien ein. Sie umfasst damit das
Verhalten aller Akteure, die an der Leistungserstellung in ir-
gendeiner Weise beteiligt sind, und sie bezieht sich nicht zu-
letzt auf alle Kommunikationsmaßnahmen, mit denen eine
Kanzlei nach außen wirkt.

Will man Qualitätserwartungen der Mandanten entspre-
chen, so ist es von großer Bedeutung, diese Erwartungen zu-
nächst einmal zu kennen. In diesem Sinne beginnt Qualitäts-
management immer mit einer Selbstvergewisserung darüber,
welche Erwartungen von Mandanten innerhalb der Kanzlei
wahrgenommen werden. Eingeschlossen sind offen geäu-
ßerte Wünsche ebenso, wie Lob oder aber vor allem auch Be-
schwerden von Mandanten. Kanzleien, die Qualitätskulturen
einüben und leben wollen, müssen die Wahrnehmung der
Mandanten systematisch erfassen und Maßnahmen ent-
wickeln, über die diesen Erwartungen – so weit dies möglich
und sinnvoll ist – entsprochen werden kann. Die These der
Kommunikationswissenschaftler, „man könne nicht nicht
kommunizieren“, ist zugleich ein anspruchsvolles Programm:
Qualitätssicherung ist ein Prozess, der nicht endet, es sei
denn, man will sich von der Bühne verabschieden.
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